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Amtlicher Teil.
M. S7W. Diez,  den 11. Aprll 1917.

Au die Herreu» ür«er« eiKer»es «reifes.
Bett Beschlagnahme »o» » litzschutzuulage« ««»

von zur Bedachung»erweudete« « upfermengen,
etnschlietzltch kupferner rachrtnnen, « vfallr- yr«.
Feufter. ««» « efimsahbeckungeu, sowie ein-
fchltrtziich der a« BNtzschutzanlagen befindliche«
Pluttnteile.

Durch Bekanntmachung des stellvertretenden General-
kommLNdos in Frankfurt a . M . bezw. der Kommandantur
in Coblcnz vom 9. v. Mts . — Kreisblatt Nr . 58 — ist bis
Enteignung von Dach - und Blitzableiter-
kupser , sowie der an Blitzschutzanlagcn be¬
findlichen Platinteile,  ausgesprochen worden. Um
uumuehr den in Betracht kommenden Besitzern die Ent¬
eign ungsanoiD nungen zustellen zu können, ist eine Be-
standserhebung der nach 8 2 der Bekanntmachung von der
Beschlagnahme betroffenen Gegenstände erforderlich gewor-
bcit . r ,

Nach den im September 1915 stattgesunüenen Erhebun¬
gen sollen sich keine Kupferbedachungen pp. mehr im Kreise
befinden, so daß für die jetzigen Erhebungen wohl allge¬
mein nur die Blitzschutzanlagen in Betracht kommen.

Das Ergebnis Ihrer Erhebungen haben Sie mir bis
- ttm 25 . d. Mts . bestimmt  mitzuteilen und dies in
ein Formular nach nachstehendem Muster aufzunehmen.

A Des Bes

Naine

ttzers:

Lorname
Stand Wohn¬

ort
Beschlagnahmier

Gegenstand (>. B.
„Blctzablei er",
^Abfallrohr")

1 2 3 4 5 6

Ich erwarte sorgfältige Erhebung und g« » a u e S i n -
Haltung  des gesetzten Termins.

»er Borfitzende des » reiSnnSfchnfie».
Dudrrstadt.

J -Nr . II 4451. Diez,  de » 14. Avril 1917.

Betrifft: Brotversorgung.
Ich habe die Wahrnehinung gemacht, daß die Verordnung

des Kreisausschusses über Brotgetreide und Mehl , vom 20.
September 1915, in der Fassung vom 4. April 1917 — Amt¬
liche? Kreisblatt Nr . 82 — nicht von allen Bäckern genau
befolgt wird . Namentlich wurde festgestellt, daß das Brot noch
nicbt' überall in Langfornr gebacken wird und daß von eineac
Teil der Bäcker die irrtümliche Ansicht vertreten wird , daß
die Bestimmung , das Brot in Langform zu backen nichts auf
das Brot der Selbstversorger Anwendung fände . Ich ersuche
die Kerren Bürgermeister , die Bäcker auf die erlassenen Be¬
stimmungen nochmals hinzuweisen und gegen jede Neber-
tretung rücksichtlos dorzugehen . Tie Ausfithrung der Ver¬
ordnung werde ich jetzt durch die Gendarmen überwache,
lassen.

»e , Vorsitze»»* »es « reisanSschnfies.
DuderLadt.

# 9079. Diez,  den 14. April 1917.
ft» »ic Herren Bürgermeister »es « reifes.

Bett . Behandlung von Zurückstellungs-. Ber-
fetzungs und Urlaubsgesuche Wehrpflichtiger.

Ich habe wiederholt Veranlassung darauf hinzruveisen,
daß die Reklamationsgesuche ausnahmslos mir  einzu-
rrichen sind, nachdem Sie von Ihnen begutachtet worden smd.
Eine Einreicbung der Gesuche unnrittelbar an das stellv . Ge¬
neralkommando ' oder an eine andere militärische Dienststelle
verzögert nur deren Erledigung in unerivünschter Weise Im
übrigen findet eine Begutachtung der Gesuche durch die Lond-
wirtschastskammer in Wiesbaden nicht mehr statt , da den
kandvnrtschaftlichen Interessen durch beim Kriegswirtschafts¬
amt in Frankfurt a . M . tätige landwirtschaftliche Sachver¬
ständige in ausreichender Weist Rechnung getragen wird.

Die Firmen und anderen Gesuchsteller werden darauf
hiugüviesen , daß jeder zurückgestclltc Wehrpflichtige mit Ab¬
lauf des Zurückstellungstermins sofort eingestellt werden kann.
Es ist deshalb unbedingt erforderlich , für den Fall , daß n »ch
weitere dringende Zurückstellungsgründe vorliegen , ein neues
Zurückstellungsgesuch so frühzeitig  etnzureichen , daß die
Entscheidung über dasselbe noch vor Ablauf der bisherigen
Znrückstellungsfrist zu erwarten ist.

B»r « i»il -W»rsttzer»de »er Prsatz-Oommisst»»
»es «BterlakBkreise». ^ '

Duderpavt. . _ _ „ j
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Wir oe, . -Unfein mit &ienenhmtI )S.  8om 4. tlpiil WIT.
Huf Oiriinb  Per ajerorfrituffg ül»er Mineralöl , Mineral

ülsr &eiianifft , (SrDloacftS  unö Kerzen vom 18. Januar 1.9t 7
(We*rf;3'Äf |V| ®r. 3 . 69) wird bestiinmt:

tillfc .rSttettififeiten Mn scheu »er .W-ru'ai,|rfniueröt-W*
ietffciiafi urtD freut Berät,ßercr über die Lieferung, die Auf¬
bewahrung und den Eigentumsübergang entscheidet end¬
gültig das Reichsschiedsgericht für Kriegswirtschaft in
Berlin

8 1. 8 io.
'KU  Bienenwachs int Sinne dieser Bestimmungen gel¬

len LrciicnivachS jeglicher Art , rein oder gemischt, sowie
Prestrückstände und alte Wabenreste.

» L
Wer Biencnivachs im Gewahrsam hat , twl es der

Knegeschmieröl-Geftllfchast m. d. H. in Berlin oder den
von ihr bezcichneten Stellen auf Verlangen zu liefern.
TüS Verlangen kann durch öffentliche Bekanntmachung qe-
stellt werden.

aste gleiche Verpflichtung hat , wer Bienenwachs im
Inland gewinnt.

I 8.
Wer Bienenwachs in Mengen von insgesamt iriehr als

^ Kilogramm im Gewahrsam har oder tver Bienenwachs im
Inland gewinnt , ist verpflichtet, der .Kriegs sch mieröl-Ge°
sellschafi ans ihr Verlangen Auskunft über seine Bestände
und die voraussichtliche Erzeugung zu erteilen . Das Ver¬
langen kann durch öffentliche Bekanntmachung gestelltwerden.

8 4-
Wer auf Grund eines gemäß 8 2 gestellten Verlangens

5>-r Lieferung von Bienenwachs an die Kriegs -chmieröl-
Gesellschaft verpflichtet ist, hat das Bienenwachs bis zur
Alna Hirn durch die Gesellschaft mit der Sorgfalt eines
i' lrentlichen Kaufmanns zu behandeln, in handelsüblicher
Weise zu versichern und auf Abruf zu verladen . Er hat cs
n .tf Verlangen der Gesellschaft an einem von ihr zu be-
stimmenden Orte zur Besichtigung zu stellen oder Proben
tt .tznscnden.

8 5.
Dw Abnahme hat aüs Verlangen des Verpflichteten

spätestens binnen ztvei Wochen von dem Tage ab zu er¬
folgen, an welchem der Kriegsschmieröl-Gesellschaft das
Verlangen zugeht. Erfolgt die Abnahme nicht innerhalb
d' estr Frist , so geht die Gefahr des Untergangs und der
.Verschlechterung auf die Gesellschaft über, und der Ueöer-
nagmepreis ist von diesem Zeitpunkt ab mit eins vom
Hundert über dem jeweiligen Reichsbankdiskoatsatze zu ber-
z>,tsen. Die Zahlung des Uebernahmepreises erfolgt spä¬
testens binnen zwei Wollten nach der Abnahnte.

8 6.
Wer gemäß 8 3 Auskunft über seine Bestände erteilt

hat . kann die Kriegsschmieröl-Gesellschaft zur Erklärung
darüber auffordern , ob die Lieferung verlangr wird . Die
Gesellschaft lmt spätestens binnen zwei Wochen nach Emp-
sang der Aufforderung zu erklären , ob sic die Bestände
übernehmen Wils. Nach Ablauf der Frist kann die Liefe¬
rung von der Gesellschaft nicht mehr wrlnngt werden.

, . ‘ § 7.
De" Preis für die übernourmenen Vorräte fetzt Sie

Kistgsschmieröl-Gesellschast nach näherer Bestimmung des
Reichskanzlers endgültig fest.

8 8.
Crsolat die Iledealassung nicht freiwillig , so wird dag

Eigentum auf Antrag der Kriegsschmieröl-Gesellschaft durch '
Anordnung der von der Landeszentralbehörde bestimmten '
Behörde aus sie oder aus die von ihr in dein Antrag bezeichn^
MU' Person übertragen . Das Eigentum geht mit dem Zeit- '
punlä über, in welchem die Anordnung dem zur Ueber-
lassung Verpflichteten oder dem Inhaber des GewabBams

Du .Kriegsschmieröl-Gesellschaft kann Ausnahmen von
dirsen Bestimmungen zulassen. Sie hat bei Abgabe der
erworbenen Gegenstände die Weisungen des Reichskanzlers
ini .ezuhalten.

8 11.
Düse Bestiminungen gelten nicht für Bienenwaihs , das

im Ergrntume des Reichs, eines Bundesstaats oder Elsaß
Li'thrtngcils , der .Heeresverwaltungen vder der Marinever-
waltung steht.

8 12.
Aus Bieireiüvactfs, das nach dem Ankrafttreten dieser

Bestimmungen aus dem Ausland eingeführt wird , finden
die Vorschriften der 88 3 ins 7 der Ausführungsbestimmun¬
gen zu der Verordnung über Ausdehnung der Verordnung
über den Verkehr mit Harz vom 22.  Januar 1917 (Reichs
^efttzbl . S . 70) entsprechende Anwendung.

8 13.
Mi Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geld¬

strafe. bis zu zehntausend Mark wird bestraft:
1. wer den Bestimmitngen der 88 2 und 4 zuwider¬

handelt;
2. wer die gemäß 8 3 erforderte Auskunft .ncht innerhalb

der gesetzten Frist erteilt oder wissentlich nwrichtiM
oder unvollständige Angaben macht:
Iver die ihm nach 8 12 obliegende Anzeige über Bienen¬
wachs, das nach dem Inkrafttreten dieser Bestimnmn-
gen aus dem Ausland eingeführt wird , nicht recht¬
zeitig erstattet oder wissentlich unrichtige oder unvoll¬
ständige Angaben macht:

4. :oer Bienenivachs, das nach dem Inkrafttreten dieser
Bestimmungen aus dem Ausland eingcsührt wird , ohne
die genrüß 8 12 erforderliche Zustimmung des Kriegs-
ausschusses für pflanzliche und tierische Cele und Feite
gewerblich verarbeitet oder stofflich verändert.
Neben der Straft kamr auf Einziehung der Gegen

stände erkannt werden, auf die sich die strafbare .Hand¬
lung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören
oder iticht.

8 14.
Die Bestimmungen treten mit dem 10. April 1917 in

Kraft.
Berlin , den 4. April 1917.

\ Der Stellvertreter des Reichskanzler«
Dr. Helfferich.

J .-Nr . II. Diez,  o .m 18. April 1917.
Aa die Herren Bürgermeister

u«v Gemei«derechn,r der La«dgemeinv <« .
Betrifft : Adfchlntz der Gemeinderech « u « gSbücher.

Die Gemeinderechnungsbüchersollen hestimmungsgemG
am 15. April jedes Jahres abgeschlossen werden. Dieser Ab¬
schluß kann dieses Jahr Ivegeit der noch rückständigen Ver¬
rechnungen mit der Krciskommunalkasjenicht pünktlich er«
folgen. Die Herren Gemeinderechucr wollen deshalb die
Rechner zunächst noch offen lassen, und die ihnen dadurch ge¬
gebene Frist zur Eintreibiing der noch rückständigen Ge-
meindegefällc benutzen, damit die Rechnung für das alge-
laufene Jahr möglichst ohne Rest, zum Wschluß gebracht wer¬den kann.

Ger Garfitzende de» ffreibansschnffeS.
D « »« rßahch



«wuHBviuiiy uvv . <xiunnimaci )uufl aocv Die '« ivtyLX
ftrllunp von Kriegsbedarf vom 24. Juni imr > (RricvS-Ge-
sttzkk S . 357). Dom 4. April 1917.

Ter Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über
die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maß-
nahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 3271
folgende Verordnung erlassen:

Artikel  I.
Tie Bekanntmachung über die Sicherstellung von

Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 (Reichs-Gesetzbl. S 357)
wird dahin geändert:

I. Der ß 1 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
Tie Anordnung kann durch Mitteilung an den Besitzer

oder durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen ; im elfteren
Falle geht das Eigentum über, sobald die Anordnung dem
Besitzer zugeht, im letzteren Falle mit Ablauf des Tages
nach Ausgabe des amtlichen Blattes , in welchem die An
ordnung amtlich veröffentlicht wird.

2. Im 8 1 werden hinter Abs. 3 folgende Vorschriften
eingestellt:

Die Uebertragungsanordnung kann mit Zustimmung
des früheren und des neuen Eigentümers widerrufen wer-
Wu. Ter Widerruf ist an den früheren Besitzer zu richten.
Wird der Gegenstand, dessen Enteignung widerrufen wurde,
an den früheren Besitzer zurückgegeben, so gilt die Ucber-
tragungsanordnung als nicht erfolgt , und Rechte, mir denen
der Gegenstand zur Zeit der Enteignung belastet war.
sowie Zurückbehaltungsrechte gelten als nicht erloschen.

Wer den Gegenstand zur Zeit der Enteignung besitzt,
gi. t zugunsten des Reichsfiskus als Eigentümer , es sei denn,
das; der enteignenden Behörde bekannt ist, das, ihin das
Eigentum nicht zusteht.

Artikel II.

«etanntmachunG.
Da die Allerhöchste Kabinetts -Ordre vom 19. 9. 191»;

(A. V. Bl . S . 395) eine Erweiterung der grundlegenden
Allerhöchsten Willensmeinung vom 27. 1. 1915 (A. P . Bl.
« 33) darsrellt , so liegt es auch in der Absicht der zur Ordre
vom 19. 9. 16 erlassenen Aussührungsbestimmungen . daß die
Namen der nach Ziffer 2, V in Betracht kommenden Per¬
sonen aus der Zeit vor Erlaß der Ä. K. O. von den mili¬
tärischen Dienststellen dem heimischen Regieruugspräsiden
ten durch Vermittelung der betreffenden Ortspolizcibehörde
oder der zuständigen Dienstbehörde mitgeteilt werden. Di?
hierbei vorgesehene vermittelnde Tätigkeit der Ortspolizei-
usw. Behörden bietet die Möglichkeit, .auf Grund der
Namensbezeichnung der Gestorbenen die zum Empfange
des Gcdcnkblattes berechtigten Angehörigen zu ermitteln
und das Ergebnis dem Regierungspräsidenten mit den
Namen weiter zu leiten.

„Das Kriegsministerium bemerkt noch ergebenst, daß die
^aisuug der Ziffer 2, V der Ausführungsbestimmungen mit
dein Herrn Minister des Innern vereinbart worden ist.

Ferner ivird in Erläuterung des vom Herrn Minister
des Innern dorthin mitgeteilten Schreibens vom 1. 1. 1917

i>tr . 90/16. Z. 3. c. — darauf aufmerksanr gemacht, daß
neben den Aufsichtsführern auch die Armieruugsarbeiter
selbst der Ehrung durch ein Gcdenkblatt teilhaftig sind.

Kriegsministerium.
Int Austräger

gez. : Waitz.

A» den Herrn Regierungspräsidenten zu Schleswig.
Der Reichskanzler wird ermächtigt , den Wortlaut der

Verordnung über die Sicherstellung von .Kriegsbedarf vom
24. Juni 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 357), wie er sich aus den
Verordnungen vom 9. Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl. T.
645), vonr 25. November 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 778, und
vom 14. September 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 1019) ,'oloi?
aus dieser Verordnung ergibt , km Reichs-Gesetzblatt be-
kanntzumachen.

Artikel  III.
Diese Verordnung tritt am 7. April 1917 in Kraft.
Berlin , den 4. Aprll 1917.

Ter Stellvertreter des Reichskanzler»
_ Dr . Helfferich.

Bekanntmachung
betreffend Zallfteiheit für Lederabfälle. Vom 1. April 19i7.

Der Bundesrat hat aus Grund des ß 3 dies Gesetzes über
dis Ermächtigung des Bunöesrats zu wirtschaftlichen Maß-
nahnren usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. G. 327)
folgende Verordnung erlassen:

I.
Die Nummer 369 des Zolltarifs erhält folgende Fas¬

sung:
Abgenutzte Lederwaren, sofern ihre Benutzung als solche

nach ihrer Beschaffenheit ausgeschlossen ist, sowie abge¬
nutzte Lederftücke uird sonstige Lederabfälle aller Art (auck
gemahlen) . frei.

n.
Diese Verordnmrg tritt mit dem Tage der Verkündung

in Kraft . Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des
Außerkrafttretens.

Berlin , den 4, April 1917.
Der Reichskanzler

In Vertretung:
Graf von Roedern.

M . I«j58. Diez,  den 12. April 1917.
Abdruck teile ich den Ortspolizeibehörden des Kreises

im Anschluß an meine Verftigring vom 23. Dezember 1916,
M. 11 264, Kreisblatt Nr . 303, zur Kenntnisnahme und Be¬
achtung mit.

Der JtdMiil. San»rat.
Duderstadt.

Bekanntmachung.
Ter Tomiinenrentmeister Reist in Tiez hat mit unserer

Genehmigung dem Tomänenrentmeister i T ., Domänenrat
Anton Löffelsend Vollmacht zur Empfangnahme von Geldern
für das Domäuenrentamt, zur Ausstellung rechtsgültiger Quit¬
tungen und zur Eintragung in die Kastenpück-r erteilt, was
hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht loste.

Wiesbaden,  den 31 lvörz 1917.
Königliche Regierung,

Abteilung für direkte Steuern , Domänen und
Forsten 8.

gez. Dr . Fälsche.

Abi. III b Tgb.-Nr. 6514/1940. Frankfurt a. M., 3 Apr. 1917.
Bett.: Beschlagnahme von Dbst

Bekanntmachung
Die Verordnung vom 15. 9. 1916 — III b Nr. 18 35Ö/5164

-- wird mich hinsichtlich der Beschlagnahme von Aevstin hier¬
mit aufgehoben.

XVIII Armeekorps.
Stellvertretendes Generalkommando.

'Der stellv. Kommandierende General:
Riedel,

Generalleutnant.
*
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1>*tveficnb  Musterung der Landsturmpflichtige»

des Jahrganges 1899.
Nachstehend bringe ich die Termine für die Landsturm-

Musterung zur öffentlichen Kenntnis.
Ich bemerke, daß im Termin alle Landsturmpflichtigen,

die im Jahre 1899 geboren sind, zur Gestellung verpflichtet
sind.

Die Musterung findet nach folgendem Plane statt:
In Diez , Hotel „Hof von Holland " am

Freitag , den 20 . April 1917 , vormittag - 8 Nhr.
Musterung der Landsturmpflichtigen der Gemeinden:

Allendorf , Altendiez, Attenhausen , Aull , Balduinstein,
Becheln, Berghausen, Bergnassau-Scheuern , Bernoroth,
Biebrich, Birlenbach , Bremberg , Burgschwalbach, Char¬
lottenberg , Cramberg , Dausenau , Dessighofen, Dienethal,
Dörnberg , Dörsdorf , Dornholzhausen , Ebertshausen , Eisig¬
hofen und Eppenrod.

Samstag , de« 21 . April , vorm . 8 Uhr.
Diez, Bad Ems , Ergeshausen , Flacht und Freiendiez.

Montag , den 23 . April , vorm . 8 Uhr.
Geilnau , Geisig, Giershausen , Gückingen, Gutenacker, Hahn¬
stätten, .Hambach, Heistenbach, Herold, Huschberg, Hömbecg,
Holzappel, Holzheim, Horhausen, Jsselbach, Kalkofen, Kal¬
tenholzhausen, Katzenelnbogen, Kemmenau, Klingelbach.
Kördorf, Langenschew, Laurenburg , Lohrheim, Lollschied,
Misselberg, Mittelfischbach, Mndershameu , Netzbach und
Niederneisen.

Dienstag , den 24 . April , vorm . 8 Uhr.

täzikfyen  IugenSvoiLercttung dorzul
Sbtz »er » rsatz.M- « « isst- »

»es Unterlahnkreise».

I. 2956. Diez , den Ist. April 1917.
Bekanntmachung.

An letzter Zeit mehren sich im Geschäftsbereich der Nasfauk-
scken Brandversicherungs -Anstalt die in Räucherkammern auf
dem Lande entstehenden Brandsl ^uoen in auffallender Weise,
und die Schadenshöhe ist ig zahlreichen Fällen eine nichr ua-
erhcbüche. Vereinzelt sind sogar ganze Besitzungen "dem Feuer
zcnn Opfer gefallen.

Die Ursache der Brände icheink, soweit es fick aus den
diesbezüglichen Untersuchungsakkcn hat seststeUen lassen, haupt¬
sächlich die zu sein, daß Räucherkammern , die lange nicht
benutzt waren , bei den jetzigen Ernährungsverhältnissen Wir¬
ker in starrerem Maße in Benutzung genommen werden, ohne
daß sie vorher noch einma . aus ihr? Neuersicherhcit hin nach-
gesehen und nötigenfalls ausgebessert tverden . An dielen
Füllen haben sich im Laufe der Zeit in den Böden , Decken
und Umwandungen der Räucherkammern Risi ? gebildet , durch
die das dahinter liegende Holzwerk teilweise bloß gelegt:
ist und bei Wiederbenutzung der Kammer allmählich in Brand
gerät . „ r

Im allgemeinen Interesse der Erhaltung des Nalwnal-
vermögens , wie auch im besonderen Jnteresie der bei der
Nasiauischen Brandversicherungs -Anstalt Versicherten, die ot«
in Rede stehenden Brandschäden gemeinsam zu tragen haben,
werden die in Betracht kommenden Gebäudeeigentümer auf
dies? Tatsache hingewicsen und veranlaßt , vor der jedesmaligen
Wiederbenutzung ihrer Räucherkammern diese noch einmal auf
ihre Feuersicherheit hin Nachsehen und etwaige schadhafte Stellen
cmskesiern lassen.

Tie Ortspolizeibehörden loerden ersucht, vorstehendes in
ortsüblicher Weise weiterbekanntzugeben.

Nassau, Niedertiefenbach, Oberfischbach, Oberneiscn, Obera-
hos, Oberwies , Pohl , Reckenroth, Rettert , Roth , Ruppenrod,
Schaumburg , Scheidt, Schiesheim, Schönborn , Schweiz-
Hausen, Seelbach, Singhofen , Steinsberg , Sulzbach, Wasen¬
bach, Weinähr , Winden und Zimmerschied.

Die Laudsturmpflichtigcu müssen pünktlich  um 8 Uhr
ant Musterungslokale antreten.

Augenscheinliche Krüppel , Idioten pp. brauchen nicht zu
erscheinen. Für diese Leute sind event . amts¬
ärztliche Atteste einzu senden oder  niitz u-
b rin gen.  Wer durch Krankheit am Erscheinen im Muske-
rungstermin verhindert ist, hat ein ärztliches Attest —
spätestens zum Musterungstermin — durch den betr . Herrn
Bürgermeister einzureichen. Das Attest ist durch die Orts-
polizcibehvrde zu beglaubigen, falls der ausstellende Arzt
nicht amtlich angestellt ist.

Die Herren Bürgermeister des Kreises loerden ersucht,
die Gestellungspflichtigen in ihrer Gemeinde unverzüglich zu
dem Termin zu laden  und vorstehende Bekannt¬
machung auf ortsübliche Weife zu veröffentlichen.

Wer ohne genügende Entschuldigung sich nicht zur
Musterung stellt, hat schwere Strafe zu gewärti¬
gen.

Während der Dauer des Muste rungSGe¬
schäftes haben die Herren Bürgermeister im
Musterungslokale , solange Leute ihrer Ge¬
meinde gemustert werden , zugegen zu sein,
lütt jederzeit auf Verlangen über die Verhältnisse der Land¬
sturmpflichtigen persönlich Auskunft erteilen zu können. Die
Gestellungspflichtigen sind schließlich noch darauf aufmerk¬
sam zu machen, daß sie in reiner Kleidung und sauber ge¬
waschen zum Musterungötermin erscheinen müssen.

Zugänge an » andsturmpflichtigen find nnr umgehen»
zu melden.

Wer£««»««*.
I . » . r

Zi»kmeroaun.

Anzeige «.

Holzverstelgernng.
j Mittwoch,  den 25. April , vormit ' ags 1t Uhr. io. der

Wirtschaft von Emil Seidel in Altendiez.  Diftr . 2a  u . b
Roth am Exerzierplatz . Eiche : 92 Rm . Sckft. u. Kn .;
Buche : 541 Rm . Scht . u. Kn., 32 Rm . Reiserbolz ^ Kl .,

< 100 Rm . nnausgearbeitetes Reisig ; Nadelholz:  24 Rrn.
Rntzscheit und -Kniippel , 2,4 Meter lg.__

Betr . : Saatmais.
Dem Kreis steht eine geringe Menge als SaatmaiS

zur Verfügung, der zum Preis von etwa Mk. 36.—/35.— sihv
50 Kg. abgegeben loerden kann . Der Mais darf nur zu Saat-
zwecken Benvendung finden ; Verzehren und Verfüttern ist ver¬
boten und unter hohe Strafe gestellt.

Die Herren Bürgermeister werden gebeten, Aufträge zu
sammeln und hierher weiterzugeben . Sie wollen von den Be¬
stellern eine Erklärung unterzeichnen lassen, in welcher sie sich
verpflichten , den Mais nur zu Saatzlvecken zu verwenden.
Diese Bescheinigung ist bei Ueberschreibung der Aufträge mit
einzusenden . Für den Fall mehr bestellt wird , wie vorhanden
ist, müssen die Mengen entsprechend herabgesetzt werdrn.

Diez,  den 14. April 1917.

Kaujmäuuischk Grschäjtsstklled«s Ärkituusschufse-
dks Nnlerlahnkreisrs zu Diez.

j Verantwortlich für die Schriftlettmrq « ichard tzeta , « ab fw*

___ - ~■
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